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Der schweizeris«
heraus

von Escher
Mitglieder» der gese»gebeade»

Band III. Xi-Vll.

Gesezgebung.

Grosser Rath, 7. April.
Präsident Desto es.

Nii ce sagt, das Herz blutet mir über das Unglük
von Alldorf, aber ich hoffe, alt: Helveticr werden durch-

ihre Mildthätigkeit unsre liebe unglükliche Brüder von
Altdorf unterstützen: Dagegen ärgerte ich mich geüecn
über die infamen Verläumdungeii gegen die Franken,
und gegen unser Volk, durch die man das Unglük die-
sen zuschreiben wollte; nun da sich das Gegentheil er-
zeigt, so begehre ich, daß diese Nachricht von dem Di
rcttorium sogleich bekannt gemacht werde, um den Ver-
läumdungtn und ihren traurigen Folgen zuvsrzukom-
men. Dieser Antrag wirb angenommen.

Guter liest im Namen der gestern wegen Mas-
scnas Proklamation niedergeseztcn Commission den Eilt-
Wurf einer Proklamation vor: (Sie ist abgedrubc. St.
4a. S-

Zimm ermann dankt Gutem für diesen guten
Entwurf, der gewiß im Ganzen genommen, einen

gmcn Emdruk auf das Volk machen wird: Nur ein
Wunsch bleibt ihm hierüber noch übrig; unser Volk
ist nicht gewohnt, daß man in Bildern zu ihm spreche,
da-er wünsche ich, daß die Vergleichung der jungen
Republik mit einem jungen Baum weggelassen, und
das übrige dieser Proclamation angenommen werde.
Dieser Antrag wird angenommen.

Euter fbcrt, daß nun ein französisches Mitglied
eine Proklamation für die französischen Kantone ent-
werft, weil überftztc Proklamationen keinen grossen

Werth haben können. Er la eher denkt, man werde
den französischen Schweizern wohl die gleichen «Sachen
sagen dürfen, die man den deutschen sagt, und daher
lodert er Ucdersctzung die':? Proklamation. Carrard
glaubt auch, eine freye Ucbcrsetzwg dieser Zuschrift
werd: im Leman gute Wirkung haben. Secretan
ist Suters Meinung. Man erkennt eine durchaus freie
Uebcrsttzupg dieser Prpklamatwn.

he Republikaner
zegeben

uttd Ustert
Räthe der helvetische!» Republik.

Luzern, >s. April 1799. (27. Germ. VIk.)

Das Direktorium übersendet folgende Nachricht:

Scbreibeil des ReftierlmqsstatthalterS des
Kanton^ Waldstàn an das Vollzie-
iMMdireklorittm.

Bürger Direktoren!
Ich melde Ihnen ein schreklich U'nglük, daS den-

Distrikt Altdorf traf,- und dessen vorläufige Anzeigen
ich Ihnen gestern Nachts machre. Der ganze Flecken
A tdorf ist bis auf ungefehr 6 Häuser, 2 Mühlen und
das Frauenkloster beim Kreuz — von oben an bis auf
St. Jakob abgebrannt. Indessen sind alle Waaren
und die meisten Habftiigkeiten der Einwohner geretted
worden, durch die ricftnmägige Thätigkeit des Distrikts-
statthallcrs, einiger jungen Leute und des ganzen Mi-
litairs.

Die Brunst entstund im sogenannten Winkel. Ein-
Hauskamin kam in der M tle des Fleckens den nem
um s Uhr in Brand. Eher als m Minuten waren
so viel Gebäude im Brand. Der M ttag- und Abend-
wind biicßen im fürchterlichen Wirbel, und rißen überall
Flammen ab, und trugen sie her und hin; bis der
stadtliche Flecken nur eine Flamme war. Kein Mensch
konnte änderst helfen als flüchten. Der See war un-
fahrbar, und schnitt jede Hilft der Nachbarschaft ab.

Dieser Bericht wftd mir diesen Augendlik vom
Distriktsstatthaltcr von Aitdorf, der sein eigen Haus
im Brand der übrigen vergaß, gebracht.

Ich gab Befehle, diese Brandbcfchädigtcn mit
Mehl und Brod emSwcilen von hier aus zu versorgen,
sobald der Wind den Durchpag öffnet, indessen haben
die » Compagnien Franken ihr Mehlmagazin, das sie'
retteten, und ihr Brod don armen Bewohnern jener
Gemeinde abgegeben, und ziehen um nicht selbst zu
verhungern, heute noch hiehcr.

Haben Sie die Güte, und machen Sie auch von
Luzern aus, sobald möglich, einige Lebensrnittel nach
jener Brandstätte hinschicken; aber doch in Kästen,
Pamit diese Behälter zur Einschiagung der auf allen
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Feldern herumliegenden Effekten der Bürger und ihrer
Verwahrung dienen können.

So vie! und so wenig in der äussersten Eile.

Republikanischer Gruß.

Luzcrn den 7ten April 1799.

Der Rcgicrungsstatthalter:

fignirt: Von matt.
Dem Original gleichlautend.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Escher denkt wir werden alle gleich gerührt seyn

von der Größe dieses Unglüks unsrer Mitbürger, und
hofft, das Direktorium werde schleunige Anstalten zur
Unterstützung derselben treffen, doch hält er nicht für
übersil'ißlg dasselbe noch bestimmt hierzu einzuladen, bc-
»onders weil es wichtig ist das Direktorium darauf auf-
merksam zu machen, den Bewohnern von Aitdors Au-
Messung ;n geben, wie sie ihren Fleken wieder aufbauen
sollen, um in Zukunft vor gäirzlicher Abbrennung gesichert
zu se»n; denn schon ist dieß das dritte - oder vicrtcmal
deß derselbe wegen den starken Südwinden abbrannte,
und durch zwckmässigcre Anordnung kann dieser Gefahr
zuvorgekommen werden.

Grasenried stimmt Eschern bei, und wünscht
zugleich noch, daß jene Gelder des Distrikts Altdorf,
welche für die Bedürfnisse der Nation dort gegen Hin-
terlag: bezogen werden sollten, diesem Flekcn zn semer
Wiederherstellung übeclass n werden.

Zimmermann fodcrt über Grasenried? Antrag
die Tagesordnung, weil jene Gelder schon bezogen und
vielleicht scbon verwandt sind, und man andere zwck-
inafflgcre Mittel zur Unterstützung Altdorfs anwenden
kann.

Eschcrs Antrag wird angenommen.

Senat, 7. April.
Präsident: F orner od.

Der Beschluß wird verlesen, welcher das Direkto
rinm einladet die Nachricht die es über das in Altorf
geschehene Ungluk crhalwn hat, sogleich und schleunigst
in den drei Sprachen drucken und ohne Verzug in
ganz Helvetien bekannt werden zu lassen.

Reding bezeugt die Richtigkeit des verlesenen Be-
richts ; das llnglük hat viele seiner Verwandten betrof-
fen; die fränkischen Truppen sind es, die die meisten
Habseligkeitcn gerettet und dieselben bewacht haben;
er verlangt ehrenvolle Meldung derselben ; diese verdienen
es gewiß weit eher als jene in unterwalden ; ihre
Thaten sind geschissee die Herzen der Schweizer uud

Franken zu vereinigen. Stokmann stimmt diesem
Antrag und der Annahme des Beschlusses bei ; er will
ab r auch des Untersiatthaltcrs Müllers in Altsrf
ehrenvolle Meldung thun lassen. Reding erklärt, daß
dieser sein Verwandter, nur seiner Pflicht Genüge ge-
leistet habe; überdem ist der ganz? Bericht den wir
bisher haben, von ihm selbst; wir sollen auf diesen
hin noch nicht seine ehrenvolle Meldung beschließen. —
Der Beschluß wird angenommm und eben so die ehren-
volle Meldung des Betragens der fan tisch eu Truppen.

Der Beschluß w lcher den Druk von 5000 Excm-
plaren des Aufrufs an das helvetische Volk und seine
Austheilung in der deutschen Schweiz verordnet — wird
verlesen.

Der Aufruf selbst wird unter lautem Beifallklat-
schen angehört. Z ask in ràth zur Annahme des Ve-
schlusses. Reding ebenfalls; wann alle Beamten
der Republik diese Sprache zum Volk führen wurden,
so müßte in kurzer Zeit unser ganzes Land ein Volk
von lauter Brüdern werden.

Der Beschluß wird angenommen.

Grosser Rath, «. April.
Präsident: Desloes.

Grafenried erhält wegen dem Tod seiner Gat-
tin für r r Tag Urlaub.

Tao. Schism an n von Luzern fodert für seine

Eltern während seinem Dienst fürs Vaterland einige
Unterstützung. Cartier freut sich über diesen biedern
>^ohn, und wackern Schweizer, da wir aber nicht
entsprechen können, so fodert er Verweisung ans Di-
rcktorium mit Anempfehlung. Dieser Antrag wird
angenommen.

Der Zicgclmeistcr Blätler in Hcrgiswyl wünscht
vom Elitendienst befreit zu seyn, weil er den r. Mär;
45. Jahre alt war. W ursch empfiehlt den Bittsteller
als einen wackern Bürger, und fodert also auf das
Gesetz begründet, die Tagesordnung. Dieser Antrag
wird angenommen.

Der Distriktsstatthalter von Muri wünscht, daß
das Gesetz zurükgcnommen werde, welches verbietet,
daß mass in den Auszügern sich durch einen andern
Bürger ersetzen lassen könne. Legler fodcrt Tages-
ordmmg, wünscht aber zu bestimmen, daß aus den

Reserven niemand marschieren müsse, bis das Eliten-
ccrvs ganz ausgezogen ist. Custor folgt, wünscht
aber, daß man sich in den Eliten durch jemand ersetzen

könne, der uutcr den 58,000 Mann Dienste nimmt.
Ander werth wünscht, daß eine Commission nieder-
gcsezt werde, um das Gcsez über die Auszüger zu un-
tcrsuchcn, weil in demselben keine Ausnahmen gcstat-
let ìvurdcn, in der Voraussetzung, daß man sich könne
ersetzen lassen; da nun aber diese Ersetzung nicht mehr



statt hat, so muß in Rüksicht der Ausnahmen eine an-
dcre Bestimmung getroffen werden.

Nüce federt über alle diese Bittschriften und Be-
merknngen die Tagesordnung. Schlumpf wünscht
Verweisung dieses ganzen Gegenstandes an cine Coin-
mission. Ak ermann untcrstüzt Eusors Antrag.
Wydcr stimmt Schlumpf bei. Desives glaubt,
man habe sehr unrecht gethan, das Gcsez zu geben,
daß man sich in der Eilte nicht durch einen andern
Bürger ersetzen lassen könne, weil de? Landbewohner
dadurch gedrükt werde: er stimmt Custom le-. Erla-
cher wünscht für die einzigen Söhne Möglichkeit sich

ersetzen zu lassen, und sodert Veeweisung an eme Com-
mission. Seer et an findet unser Gcsez gerecht und
patriotisch, und sichert also Tagesordnung, weil er
selbst unsre bloße Berathung über diesen Gegenstand
für unklug hält. ^Erlach er sodert über Sccretans Antrag die Ta-
KcSordnung, und dagegen Behandlung dtezcö Gegen-
standcs in geheimer Sitzung. Man geht zur Tages-
vrdnung über alle diese Anträge, und über die Bitt-
schüft selbst.

Einige Arbeitslcute von Luzcrn fodern Bezahlung
ihrer Rechnungen für gelieferte öffentliche Arbeiten.
Zrmmermann svdcrr Verweisung ans Direktorium,
run diese Rechnungen nach Rich'.igbcfindcn zu bezahlen.
Dieser Antrag wird angenommen.

Einige Bürger von Surfte klagen, daß in Gemein-
den, deren Bürger schreiben können, die Wahlen der
Munizivatdeamten. nicht wirklich durch geheimes Stim-
menmehr geschehen können, laut dem Dekret des D-
rekiorimns. El lâcher wünscht, daß den Bittstellern
entsprochen werde, weil sonst nur die reichen Bürger
gewählt werden müssen, indem b'.^e die Armen zwin-
gcn w rdcn, ihnen ihre Stimmen zu geben. Secrc-
tan sagt: die Minister haben einen traurigen Eifer
u src Gesetze durch Dekrete noch cr. uttrn, uno meiner
Meinung zufolge verwirren zu wollen: dieses ist besän-
dcrs i: Rükscht nnscs Mnuiz-paig fttzcs der Fall, in-
dem demselben .in Er ä itünmgr 'eseylu ^ beigefügt wurde,
durch den für die kleiner» G mcinsea eine ändere Wahl-
art bestimmt ist, als füre die g offen Gemeinden oder
Hauptstädte, da doch hierüber d rch.rrs keine Verschft-
denheit statl haben lollte. Er sodeit Verweisung dieser
Bittschrift an eine Co.mmssou. Dieser Antrag wird
angenommen, und in die Commiswn geordnet: Se-
cretan, Koch, Jomini, Graf und Escher.

Cscher, im Namen dcr Erzichnngscouimisfion,
ftigt an, daß diese Commmwu den ihr zurükgcwieincn
5 §. ihres Gntachtms Republ. III. p. 533. h nichi
abzuä .dcn, wisse, weil die g gen i n gesallne Eiiuvcn-
düngen die W'ahlart der Schullehrer eigentlich anaien-
lZen, währeno dem dieser § nur ihre Prüfung bet st:
sie trägt Häher neuerdings diesen ì vor, und wüäsii):

einzig zu mehrerer Deutlichkeit dem tä ; noch beizn-
fugen, daß auch in den grossen Gemeinden diese Prü-
fung in Gegenwarth der Munizivalität geschehen soll.

Anderivcrrh ist leider überzeugt, daß die Psar-
rcr nicht überall fähig sind, dies: Prüfungen vorzu-
nehmen, und will von den Verwaltungskammern be-
sondere Bürger für Prüfung dcr Schullehrer ernennen
lassen. Cartier glaubt, alle das lcztemal gessoßnen
Bemerkungen, betreffen die Prüfung und nicht die Wahl
dcr Schulmeister: er stimmt Andmvcrth bei, und will
die Prüfung bei offner Thür vornehmen lassen. Wyder
stimmt Earlier bei. Escher denkt, nirgends in Hel-
veticn werden die Pfarrer so unwissend seyn, um nicht
einmal Schullehrer prüfen zu tonnen, welche nur im
Lesen, Schreiben nnd Rechnen Unterricht geben sollen.
Würden dagegen statt der Pfarrer andere Bürger für
diese Prüfungen ernennt, so würden dadurch schon
wieder Unkosten veranlaßt, welche bei den gegenwärti-
gen Umständen der Republik, die ganze Einrichtung dcr
Elementarschulen verzögern könnten, und eben so kön-
ten die Schullehrer ihrer geringen Besoldungen wegen
nicht in die Hauptstädte zur Prüfung gerufen werden:
er stimmt also für Annahme des §.

Cnstor stimmt ganz Eschern bei, will aber gerne
die Prüfungen in offner Sitzung vornehmen lasten. Der
§ wird mit diesen» Bcistiz angenommen.

Die 3 folgenden §§ dieses Abschnitts werden nach
dem Antrag dcr Commiftwn ohne Einwendung ange-
nommcn.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird voin Se-
nat ein Beschluß über Verkauf von Nationalgütem
wegen fehlerhafter Abfassung verworfen, und der Com-
mission zur Verbesserung znnikgcwicsen.

Das Direktorium übersendet fo'gende Bothschaft:

Das Voll;ichlmftsdirektorium der helvetisches
einen nnd untheilbareu Republik a»
die gesezgebenden Räthe.

Bürger GesezgeberZ

Der Bürger Glayre, Mitglied des Vallzichnngs-
direktorium, zeigt uns an, daß dcr Znstand seiner Gc-
mudheit dringende und ungesäumte Sorgsalt zu ihrer
Wiederherstellung erfoderc. Die Aerzte rathen ihn» auf
dem Lande die Iahrszc-it abzuwarten, wo er die Bäder
w rd gebrauchen können. Er ladet uns ein, van euch

hiezu cmcn Urlaub zu b geh en.
Bürger Grftzgeber, ucf kränkt das Vollziehungs-

dlnkterinm die Nothwendigkeit von euch die Bewillig mq
eümgcn zu »missen, daß eines seiner Mitglieder, das'

euch eavch seine riefen Kenntnisse und seine Vater!.mes-



liebe bekannt ist, sur eine Zeitlang und in einem Zeit-
Punkt die Geschäfte verlassen dürfe, wo das Vaterland
die Vereinigung der Einsichten und der Bemühungen
aller Mitglieder des VollzichungSSirettsriums so sehr
bedarf. Es glaubt sich aber auch ans der andern Seite
qcgen das Vaterland verpflichtet, kein Mittel zur Er-
Haltung eines Mannes ;u veraachläßigcn, von dem es

sich so wichtige Dienste verchrechcn darf.
Diesem zufolge ladet euch das Voilzichnngsdirek-

tonnn, ei», dem Bürger Glayre den zur Wieder-
Herstellung seiner Gesundheit crfoderlichcu Urlaub zu er-
theilen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Escher sagt: in dem gegenwärtigen Zeitpunkt ist

die vollziehende Macht in der Republik von solcher

Wichtigkeit, und in unsrem Direktorium ein Mann
wie Gtayre, der so ausgezeichnete Kcmttuiße, einen so

seltnen allgemeinen Ucbcrblik, und einen so ächt reinen
und aufgeklärten Patriotism bestft, von so wichtigem
Einfluß auf das Wohl unsers Vaterlandes, daß ich

ganz unvorbereitet nicht über diese Bothsehast abzufpre-
rhcn wage, sondern darauf antrage, den Beschluß über
dieselbe bis Morgens zu vertagen, um indessen Zeit zu
gewinnen, mit Ruhe hierüber nachdenken zu könne».

Zimmermann kann nicht dieser Meinung seyn,
sondern glaubt, da die Republik in diesem Augcnblik
keinen solchen Mann an ihrer Spitze entbehren könne,
so müsse d ese Bitte abgeschlagen werden.

chlu mvf ist gleicher Meinung, daß jezt kein

Zeitpunkt vorhanden sey, um die Entfernung eines so

ausgezeichneten Mannes zu gestatten.
Suter glaubt auch, hier sey nicht die Rede von

Vertagung, sondern man müsse rundweg abschlagen.

Zimmermann sagt, freilich sen das Gerücht gcgaw
gen, Glayre wolle sogar seine Entlassung begehren;
allein er erklärt hier feierlich, daß er hierzu niemals
stimme» wird, und beharret auf seinem Antrag, wc!-
chcn die Versammlung annimmt.

Senat, 8. April.
Präsident: Fornero d.

Badoux und Augustin», im Namen einer
^Ccnim-ssion, berichten über den 6ten Abschnitt des

Friedensrichter. Gutachtens, der von dem Verfahren
gegen nicht erscheinende Partheien handelt. Ihr Gut-
achten ist folgendes:

Die Commission, Hie den Auftrag hatte, den 6ten

Abschnitt über die Organisation der Friedensrichter zu
untersuchen, bat wahrgenommen, daß st« unvsllstän-
big ist; den» sie erklärt nicht, ob der Friedensrichter,
im Falle, wann eine Parthie zweimal nicht erscheint,
und zu den Koste« und vorgeschriebenen Bussen verfällt
worden ist, ein contumocialisches Urtheil über jene
Streithändel,^ die seiner Competenz sind, ausshrechci«
solle. Sie läßt eine gänzliche Ungewißheit dißfalls
nach sich, die doch in einem Gesczbuche sorgfaltig aus-
gewichen werden soll^ denn die Gesetze sollen klar und
vollkommen seyn.

Die ähnliche Ungewißheit findet sich abermal, in
Betreff des vorgeschriebenen Versuches, die Partheien
zu vergleichen, ein; den» der Beschluß thut nicht dar,
ob, im Falle der zweiten Nichtcrscheinung einer Par-
lhie, dem erschienenen Theil ein Akt ausgeliefert wer-
den solle, daß sie fruchtlos ihre W'berparthei vor den
Friedensrichter vorgeladen babe, und ob alsdann die
Forderung der erschienenen Parthe» dem Disttiktgericht
zuLeschikt, und von demselben übernommen werden solle.

Die zz, z6 und z? reden nnr von den Kosten
und Bussen, und melden kein Wörtchen von dem
Streithanvel, der die Vorladung veranlaßt hat, wie-
wohlcn erforderlich ist, daß sich daS Geftj auch daeü»
ber erkläre.

Man nimmt sohin in dies.r Resolution wahr,
daß die erschienene Parthei ihre Kosten abfordern
kann; aber man findet darin nirgends, daß sie die
Hauptforderung erheben könne, noch was für Vorkch-
rungen sie für den Fall zu mache» habe, wenn die
zweite Nichlerscheinung nicht erklckl'ch ist, um die
Adjudication der Forderung erhalten zu können.

Da die, diesem Abschnitte folgenden Abschnitte
von der Weise des Rcchtsgauges handeln, wann die
Partheien erscheinen, glaubte die Commission, daß die-
ser wesentliche Mangel nicht könne verbessert werden,
als nur durch die Verwerfung der Resolution, die
denn auch von der Commission einhellig «-»gerathen
wird.

Die Commission bemerkte noch, daß der 2te §

nur flüchtig von ber Abwesenheit und den Hindernissen
der grössern Gewalt rede, sohin ein weitschichliges
Feld für Ränke den Partheien anfache, und dem Frie-
benSllchter zuviel Willkührliches überlasse.

Devevey stimmt der Commission bei, und fügt
noch hinzu, er finde auch tadelbafc in dem Beschluß,
daß derselbe 4 Franken Strafe für die Nichterscheinen-
den bestimmt, eine indirekte Auflage die er gar nicht
billigen kann; dem Friedensrichter wird die Eintrei-
bung dieser Strafe überkragen, was denselben gewiss
ftrmassen zu einem gehäßigen Fiskale machen würde.
Muret spricht ebenfalls für die Verwerfung dieses
höchst unvollständigen Beschlusses; die Geldstrafe hält
er indeß für nothwendig um die Erscheinung der Par-
lheien zu erhaben. — Der Beschluß wird verworfen.



Eben diese Commission räth zur Annahme des
7. Abschnitts dieses Gutachtens/ der vom Verfahren
des Friedensrichters gegen erscheinende Partheien
handelt.

Muret bemerkt / die Schätzung und Spruch über
Zulassung von Advokaten, von welcher hier die Rede
ist / sollte dann eine Vereinfachung im Civürechtsgang
zur Folge haben. Mittelholzer verlangt Niederle-
gung des Beschlusses für z Tage auf den Kanzleitisch,
da innert dieser Zeit die Commission über den bürgen
lichen R-chtsgang berichten wird, der in Verbindung
mit dem gegenwärtigen steht. Meyer v. Arb. will
sogleich annehmen. Der Beschluß wird angenommen.

Die Commission räth eben so zur Annahme des
r. Abschnittes des 2ten Theiles dieses Gutachtens —
über die Bildung des Friedensgerichts. — Er wird
angenommen.

Mittelholzer und Devcvey lege» im Namen
einer Commission folgendes Gutachten vor:

Tue Commission, welche den Austrag hatte, den
Beschluß vom Z. April zu untersuchen, bemerkte, daß
die Bothschafc des Direktoriums denselben verursacht,
indmi es zu wissen verlangt, ob die Einregisirirungs
gebühr von Schenkungen unter Lebenden sogleich im
Zciîpuukt der Schenkung oder erst nach dem Absterben
dcS Vergabers bezogen werden soll.

Die Commission, indem sie das Gesej vom 17.
Oct. übcr das Auflagensysrem durchgangen, hat beim
Z2. § gefunden, dasselbe entscheide schon, daß alle
Vergabungen unter Lebenden, mit Ausnahme der Ver-
gabungcn zwischen Eheleutcn, die EinregistrirungSge-
bühr zur Zeit der Transaction auf eine verschiedene
Art nach den verschiedenen Verwandschaftsgradcn un
ter dem Hchcnker und Beschenkten zu entrichten sind; und
da dieses Gescz nur eine einige Ausnahme zu Gum
sien der Heirathstraktoten gemacht, und die Zeit,
wenn von selben die Gebühr abgeführt werden müsse,
bestimmt, so kann man ohne die gefährlichsten Folgen
keine neue Ausnahmen gestatten, indem sie entweder
den Einkünften der Nat.'vn nachtheilig seyn, oder we-
gen vielen ergebenden Schwierigkeiten das ganze Ge-
ftj untergraben würden.

Weil Schenken eine wohlthätige Handlung, eine
freiwillige Freigebigkeit ist, die ohne Beschränkung
gemacht wird, so folgt nothwendig, daß die verschenk-
ten Sachen sogloich in die Hände des Beschenkten
ubergebcn werden, sobald die Fertigungsacte mit de»

neu durch das Gesej vorgeschriebenen Formen beendigt
ist; diese Handlung bringt die Abtrettung der vergab:
ten Sachen vom Vergaber, und zugleich den Antritt
derselben durch den Beschenkten hervor, welcher da-
durch völliger Eigenthümer davon wird, und also ist
kein Zweif.l, daß die Einregistrirungsgebühr nicht
zur Zeit der Verhandlung verfalle.

Die Commission glaubt auch, daß dies« Gebüb»!

für alle jene Vergabungen bezogen werden solle, West
ch« mit Vorbehalt der Nuznieffung des verschenkten
Gegenstandes auf eine gewisse Zeit, oder bis zum Ab-
sterben des Vergabers, oder mit noch andern Vorbe»
halten gemacht werden, weil das Eigenthum dieser
Sachen dem Beschenkten anhänglich wird, und der-
selbe mit Vorbehalt der Nuzniessung darüber verfügen
kann, obschon die Uebergabe und die völlige Besitzung
der vergabten Sachen bis zum Tod des VergaberS
verschoben ist, denn der Begabte erhält zur Zeit der
Schenkung schon das Eigenthumsrecht, und soll also
die Gebühr entrichten.

Die Commission dürste sich entheben, Bemerkun«
gen über bedingte Vergabungen aufzustellen, weil die
Bothschaft deS Direktoriums nichts von solchen mcl»

det; es scheint, diese erhalten eher keine Kraft, als
bis die Bedingnisse erfüllt sind, und folgt also, daß
bis zu /euer Zeit, wo sich der Beschenkte als wahrer
Eigenthümer der vergabten Sachen ansehe» kann, er
zu keiner Gebühr könne angehalten werden, folgsam
vas Gesej keine Anwendung haben kann, weil der
Vergaber immer noch das ganze Eigenthumsrecht und
den Genuß beibehält.

In einigen Cantonen müssen die Vergabungen
unter Lebenden von dem Gericht des Wohnorts
des Vergabers homologirt werden, oder von dem»

jenigen, wo das Grundstük liegt, und zwar in sechs
Wochen, und so werden sie unwiderruflich; beim er»

sten Anblik scheint diese Beschränkurg dem Geftj zu»
wider zu laufen, welches bestimmt, baß die Einreg!-
strirungsgedühr sogleich zur Zeit der Vergabung be-
zahlt werden müsse; aber dieses stehet dem Gesej kei-

neswegs im Weg, und verzögert der Nation den Enu
pfang der Gebühr nicht; denn weil erstens dieses Ge«
sez einen gerichtlichen Akt erfordert, bevor die Scheu»
kung feine Kraft erhält, so ist es klar, daß die Schen«
kung erst zur Zeit der gerichtlichen Gutheissung gültig
wird; zweitens weil das Geftj vom Zo. Ienner über
die Art der Beziehung der Abgaben im y. Art. Vene«
Distriktsschreibern, welche dte HandänderungSabgaben
beziehen müssen, 3 Monate zugesteht, um die etnge»
henden Gelder dem Ober-Einnehmcr zu überliefern,
und also der Nation kein Schaden erwachst, weil
das Geld von dieser Gebühr sogleich in 6 Woche»
eingeht.

Die Commission hat auch die gemachten EinWurfe
ia Betracht gezogen, da man sagte, die Schenkungen
seyen nach dem allgemeinen Rechte widerruflich, il»
so fern der Beschenkte sich undankbar gegen seine»
Vergaber betrage, oder wenn er denselben mit Strei,
chen oder schweren Scheltungen mißhandelte, oder
wenn der Vergaber mit vielen Kindecu nachher über-
häuft würde, und also wegen seiner Freigebigkeit die
eigenen Kinder ihres ErbtheilS beraubte. In dem
ersten Fall, wenn die Schenkung aufgehoben wird, '



so ist «s die eigen« Schuld des Beschenkten, und er
muß den Schaden, den er sich zufügt, sich selbst zu-
schreiben, »nd die Nation soll auf ihr Recht wegen
dieser Handlung keinen Verzicht thun, weil eS ein«

germaßen die Undankbarkeit begünstigen würde. In
dem lezten Fall hofft die Commission, daß, mittelst
des künftigen allgemeinen Gesezbuchs, durch ein Gesez
ein Maximum von Vergabungen unter hebenden fest-
gesezt werde, damit einerseits die Verführung gehin
vert, anderseits aber jeder Bürger gehindert werde,
sich selbst oder feine eigenen Kinder zu verarmen.

Die Commission, in Betrocht, daß so geschwind
möglich ein allgemeines Gesezbuch für Helvetica zu

Stande kommen werde, und daß dieses Auflagengesez
alle Jahre verändert und verbessert werden könne,
räth zur Annahme dieses Beschlusses.

Augustini ist noch nicht hinlänglich von dcr
Güte des Beschlusses überzeugt, er beruft sich auf Fälle
wie folgender: Cm reicher Mann schenkt z. B. 100,000
Frank, in einem Ehccontract und behält sich den Genuß
lebenslänglich; dcr arme Beschenkte müßte nun 5000 Fr.
bezahlen, und da er sie nicht zu entlehnen findet, so

muß er auf die Schenkung Verzicht thn»; oder aber er
zahlt die >500 Frank, und die Schenkung wird aufgehebt,
dadurch, daß der verheurathete Alte noch Kinder erhält.
Meyer v. Arb. ist gleicher Meynung mit Augustini;
er findet es ungerecht, Abgaben von Schenkungen zu bc-

ziehen, die dcr Beschenkte »wch nicht hat, und von
denen ungewiß ist, ob er sie je erhält. "

Mittclhvizer bemerkt, daß der Beschluß deut-

kick und klar aus dein ZZ. Art. des Anflagcngcsctzes fließt ;
die Falle, ans die sich Augustini und Meyer bcruftn,
sind keine Schenkungen unter Lebenden, sondern Testa-
mente — und auf sie dehnt sich dcr Beschluß nicht aus.
Duc kaun ohne Vorbehalt den Beschluß nicht annel-
men; er stimmt Augustini bei; Schenkungen, deren
Nuzniessung sich der Schcnker vorbehält,, können auch
durch Unglük das dem leztern begegnet, nichtig werden.
Badoux vertheidigt den Beschluß. Lüthy v. Langn,
verwirft ihn. Augusti » i beruft sich auf ein Gesezbuch

w Wwlis, das nicht so streng war als dieser Beschluß;
und er. behauptet neuerdings, derselbe wäre für die Ar-
men besonders drükcnd. Dcvevcy wiederholt, daß
der Beschluß sich eigentlich schon im Auflagcusyscem be-

findet rmd mit demselben angenommen ward; Ausnal'-
men kann man nicht machen, ohne eine weite Thüre
denen zu offnen, die das Gesez umgehen wollen. Muret
spricht für den Beschluß. Stokmann ebenfalls.

Barras spricht gegen denselben; er kann nicht im Auf-
imze,'gesez, wie man behaupten will, enthalten seyn,
sonst wurde das Direktorium nicht angefragt, und dcr
grosse Rarh über diese Anfrage nicht einen besondern
Beschluß gefaßt haben; dieser ist zu allgemein; er sollte
Ausnahmen mache«.. Mittel Hölzer verlangt Ver-

testing des hieher gehörenden Artikels des Auflagengcsetzes.
Das Gesez wird verlesen.

Gen h a rd findet die Resolution entweder überflüssig
wann sie im Auflageugcftz enthalten, oder unvollständig
wann sie es nicht ist; er verwirft dieselbe. Craucr
spricht für den Beschluß. Caglioni dagegen. Der
Beschluß wird angenommen.

Meyer von Arau läßt seine Abwesenheit durch
dringende Geschäfte in Altorf, und Schmid vor Al-
tors durch das Uuglük, das auch die Seinigen daselbst
betroffen hat, entschuldigen.

Dcr Senat schließt seine Sitzung, nnd beschäftigt
sich mit einem Beschluß, welcher'verworfen wird.

(Abends 4 Uhr.)

In geschlossner Sitzung nimmt dcr Senat einen
Beschluß an, dcr das Direktorium auffordert, mehrere
Thätigkeit in die Verrichtungen des Kriegsdepammenr
zu bringen.

Grosser Rath, y April.
Präsident: Desloes.

Gysendörfer im Namen einer Commission legt
folgendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit
erklart wird.

An den Senat.
Der große Rath, nachdem er seine Commission

über die Botschaft des Vsllziehungsdircktoniiins
vom s6. März angehört, nnd das Gesez vom 10.
November i/ys über den Loskauf der Zehnten und
Grundzinsen eingesehen;

In Erwägung, daß die Verfertigung von Gült-
brlefcn mit Einsaz von Special mtervfandern fur un-
beträchtliche koskausssammen den Staat in grosse Um
kosten versetzen;

In Erwägung, daß diese Unkosten die dem Staat
von den Grundzinsen gebührende Entschädigung vcr-
eitelu ;

In Erwögung entlieh, deß auch die Echebungr'-
kosten der Zinsen, diese Zinse dcr kleinen Loskaufst
summen auszehren wurden;

beseh ließ t, nach erklärter Dri'mssichkeit.-

1. Der koskauf der Zehnt- nnd Grundzmspfiicht
soll in vierzehn Tagen, nach Pub station der Ver-
ze chnisse aller Schuldner einer Gemeinde, bear
bez Hit werden, wenn dieselbe für einen einzelnen
Schuldner den Werth von zwölf Franken, für Zehn-
ten, Grundzins oder für beide vereint, nicht übersteigt.

2. Dieser LoSkauf soll zwei Monas nach obge-
meldler Publikation baar bezahlt werden, wenn dcr»
selbe für einen einzelne« Schuldner den Werth von



fünf und zwanzig Franken für Zehnten, Grundzins,
oder für beide Gegenstande vereint, nicht übertrist.

Diese zwei Verfügungen gelten als Ausnahmen
des igken Artikels und des 4ten K. des ödsten Arr.
des Gesetzes über die Loskaufung der Zehnten und
Grundzinsen vom roten Nov. 1798.

§ l. Rellstab kann diesem § nicht beistimmen,
weil er die àrmeste Klasse von Bürgern gerade in
demjenigen Zeitpunkt drücken würde, wo wenig Ver-
dienst vorhanden ist; er wünscht, daß die Gemeinden
diese kleinen Zinse zu Handen der Nation beziehe»,
oder daß wenigstens zwei Monat Zeit für diese Abbe.
Zahlung gestattet werde. A ker m a nn ist gleicher Mei-
nung und denkt jede Gemeinde könnt' wie bisher einen
Trager haben, um diese kleinen Z nse zu beziehen,
wodurch dann die Unkosten der Verfertigung so vieler
kleiner Schuldbriefe erspart würden. Custor stimmt
zum §, weil nicht nur die Armen kleine Schulden
durch diese Loskaufung erhalten haben, und man die-
sen ein ganzes Jahr Zeit für diese Abbezahlung ge-
statten könnte. Anderwerth wünscht Vertagung
dieses Gegenstandes, weil im gegenwärtigen Augenblik
kein Geld anszubringen ist, nnd nun dem Staat sonst
viel Geld bezahlt werden muß. Marcacci kann
nicht dieser leztern Meinung seyn, weil der Staat
auch noch dieser Hilfsquelle bedarf; er stimmt also
zum §. N. ist weder Rellstabs noch Ander-
wcrths Meinung, weil diese Loskaufung nicht den
Armen besondres drücken wird, sondern eher die Rei-
chen, welche vielfaltige solche kleine Auskaufe zu ma-
chen haben; auch ist dadurch dein Staat eine neue
Quelle geöffnet und die Vertagung kann nicht statt
haben, weil sonst die Loskaufung der Grundzinse und
Zehcnden selbst vertaget würde; er stimmt zum §.
Aker mann beharret auf seinem ersten Antrag. Cu-
stor beharret ebenfalls. Auch Anderwerth bchar-
ret auf seiner Meinung. Bourgeois glaubt, dieser
Vorschlag sey durchaus unausführbar, und wünscht
daß die Bürger durch einen Nachlaß zur Abbezahlung
bewogen werden; er fodert also Rükwcisung an die
Commission. Seeretan sieht den Vorschlag de.'
Commission für undeutlich und unzulaßlich an, und
glaubt er sey einigermaßen den frühern Gesetzen zu-
wider und gerade nur die allerärmste Klasse wurde
durch denselben gedrükt; er wünscht weit eher, daß
solche Bürger, welche viele solche Schuldbriefe haben,
sogleich bezahlcu, und fodert Rükwcisung des ganzen
Gutachtens an die Commission. Akermann folg:
nun Seeretan. Gmür ist Auderwerths Meinung,
die um so annehmlicher -st, weil die Schätzungen
noch nirgends vollendet sind. Erlach er stimmt auch
zur Vertagung, weil man ja nicht einmal weiß, ob
die Bürger diese Loskaufung abzahlen wollen oder
nicht. Der Gegenstand wird vertaget.

Seeretan legt im'ZNamen einer Commission
folgendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit
erklärt wird.

An den Senat.
In Ettvägung, daß der Beschluß des Vollziehung.;-

Direktoriums vom rs. März Q99, über die Bildung
der Muuizipalitäten nicht genug der Gleichheit gemäß
ijt, die zwischen den Bürgern über die Art ihre Stimme
in den Urversammlungen zu geben herrschen soll;

In Erwägung, daß dieser Beschluß auch Vorschrif-
ten enthält, welche die Freiheit erschweren, seinen Willen
bei den Wahlen, die i» ebendenselben Versammlungen
vorgehn, geheim zu äusser» ;

hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
1) Die Artikel 27, 28, 29, 6t und «4, des Be-

schlusscs des Vollziehungs-Direktoriums über die Er-
wählung der Munizipalbeamten und Gemeindsverwaltcr
sind aufgehoben; und überhaupt alles, was in diesem
Beschlusse den § 21. und 22. des Gesetzes über die Mu-
mzipalitäten zuwider ist.

2) Das Gesez, welches sagt, „daß die Wahlen
durch geheimes Stimmen und absolute Mehrheit gc-
schehen müssen," und, „daß die Versammlung übn-
gcns verfahren soll, wie es in ihren Urversammlungen
üblich ist, " muß in diesem natürlichen Sinn verstanden
werden; nämlich, daß jede Urversammlung so verfahren
soll, wie bei ihren bisherigen Wahlen; und zwar bis
nach einem allgemeinen Gesetze über die Organisation
der Urversammlungen.

Z) Die Wahlen der Munizipalbeamten und Gc-
meindsvcrwalter, die schon nach der in dem Beschluß
des Direktoriums vorgeschriebenen Weise vorgegangen
sind, sind jedoch beibehalten.

4) Dieses Gesez soll gedrukt, in ganz Helvetic»
bekannt gemacht und wo es nöthig ist angeschlagen
werden.

Escher stimmt diesem Gutachten bei, wünscht
aber, daß der zweyte § desselben in seiner Abfassung
abgeändert werde, weil es unschiklich ist in einem Gesez
zu sagen, jenes frühere Gesez war sehr deutlich: er so-
dert daher, daß man einzig anzeige, welches der wahre
natürliche Sinn jenes ersten Gesetzes war.

Seeretan will diese Abfassungsverbesserung ar«,
nehmen, weil sie nicht dem Sinn des Vorschlags zu«
wider ist.

Das Gutachten wird mit Eschers Antrag ange-
nommcn.

Gmür im Namen einer Commisiion trägt darauf
an, dem Ministerium der Künste und Wissenschaften
die gcfoderten 6000 Franken zu gestatten, weil aus
denselben sehr viele Gegenstände, wie z. B. das Volks,



blatt, der protestantische Gottesdienst in Lnzem «. d. m.
bezahlt werden müssen. Dieser Antrag wird einmüthig
angenommen.

Die Versammlung bildet flch in geheime Sitzung.
Räch Wiedereröffnung der Sitzung wird der vom

Senat verworfene 6, Abschnitt des Friedensrichter be-
seylusscs der Commissiou zur Umarbeitung zun'lkgcwicsen.

Das Direktorium übersendet folgende Bochschaft,
welche eifrig beklatscht wird:
Da6 Vollziehttttgsdirekcoritttn der cineu tlnd

ttncheiibareti helvetischen Republik, an die
gcfttqebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Für uns ist es ein glüklicher Tag, wo wir uns

mit euch über dm wichtigen Gegenstand dieser Doch-
schaft unterhakten können. Bei einem solchen Eingänge
verstehet ihr uns vielleicht voraus, und uuter den leb.'

haftesten Freudmgefi'chlen erschallt in eurer Versammlung
wiederholt frohlockender Jubel.

Es betrift, Bürger Gesezgeber, eine von Helve-
tiens solidesten Verschanzungen, sowie die Sicherste!-
luug des Paffes über den Gotthord, und felglich der
ungehinderten, immer offenen und so hock) nothwendigen
Gemeinschaft zwischen uns und Italien: es betritt die
Ruhe jener Alpeuthälcr in den Kantonen Lstth, Waid-
statten, Vellinzoua, Wallis, Oberland und der um
sie herumliegenden Gegenden, es betrist nicht etwann
blos die Erneurung von theuren Verhältnissen, in denen
wir mit einem biedern Volke, unter föderativer Ver-
fassung, bereits Jahrhunderte standen, sondern auch
die Verewigung und für immer miaufiösliche Knüpfn»
dieser Verhältnisse, vermittelst ihrer Verengerung durch
das Band der Einheit; es betrist die endliche Erfüb
hing des Wunsches der Constitution durch die von ihr
vorgezeichncle Erweiterung unsrer Grenzen nach Osten,
sd wie vornemlich auch durch den Beitritt in unsre

Familie von Bn'iden» die unserer Grundsätze und
unsrer Gesinnungen werth sind; mit einem Worte,
Bürger Gestzgcber, es betrist die so lang gewünschte
Einverleibung von Bündten in die helvetische Republik.

In Kraft des achtzehnten Artikels der Constitution
hatte verwichmm Sommer das Direktorium die Dündt-
her zur Verbindung mit den Helvctiem einladen lassen,
allein die herrschende Parthci im Lande hatte schon
damals die Unterwerfung desselben unter das Joch von
Oestreich beschlossen. Menschen, die ihres Namens
unwürdig sind, die jene glorreichen Siege vom Jshv
gHyg. zu vergessen scheinen, unter welchen t>er Schweb
zer und Bündmer, jeder ein Held, sich vereint? ton

geaen Oestreich und gegen eine Menge von Fürsten
«trd Herren des deutschen Reiches, und die Befreiung
des gemeinschaftliche» Vaterlandes mit ihrem Blute
besiegelten; jene Menschen, die aus Stolz oder wegen
des Goldes der Höfe, so niedrig ausarteten von den

Vorvätern, entzogen sich tückisch dcr Einladung des

Direktoriums, unter dem träfen Delmamel einer

chimärischen Neutralität, welche das politische System
von Europa, welche der Strom der Begebenheiten,
die gebietende Gewalt ded Umstände, der blutige Kampf
zwischen den Fürsten und den Republikanern unmöglich
machen. Sie stiessen die Hand zurük, die ihnen im
Namen des helvetischen Volkes das Direktorium anbot.

Sehr bald indeß entblößte sich im Verfolge das
Geheimniß ihrer Verrätherei. In ihre Bergthäler ruf-
ten sie die Oestreicher. Bei dieicr Nachricht, welchen
ächten Schweizer crgrif damals nicht Abscheu; welchen
erfüllt sie mit Abscheu nicht izt noch? So machte» die
Verräkhcr ihre unglüküchcn Mitbürger zu G iedern jener
gehässigen Coalition dcr Fürsten gegen die Freiheit. Nie-
derträchtiger Weise gaben sic den Höfen von Wien, von
St. James und Petersburg die wichtigen Pässe ihres
Landes Prsist, aus denen wie es den Anschein gewann,
zu gleicher Zeit und aus einmal Helvetica, Italien und
selbst dcr Boden dcr französischen Republik bedroht
werden konnten.

Dank sey M assena und seinen siegreichen Legionen!
Sie waren cS, die den unseligen Zwck jener Complotte
vereitelten, deren Gewebe seit einem Jahre sich über
uns und unsere Bundesgenossen, und über diejenigen
alle ausbreitete, die mit unS von gleichem Interesse
belebt, an unsern Schiksalcn Theil nehmen. Be reit
sind auch die Bündtncr. Kaum waren die Gemeinden
dieser so interessanten Nation wieder Meister über sich

selbst, so zogen sie unsere Einladung in Beherzign«?»
Die provisorische Regierung, die sie verwaltet, sammelte
über die Einverleibung mir uns die Stimmen derselben.
S'e berstete sich, sie uns mitzutheilen. Das Direkrs-
rium genehmigte die Erklärung mit jener Herzensfreude
welche ein Bruder bei dcr Nükkchr eines Bruders cm-
psindtt, den er verloren geglaubt hat. Und die Both-
schaft, Bürg r Gesezgeber, die es euch vorzulegen die
Ehre hat, ist die feierlichste Einladung, daß ihr der-
bündtnerischen Erklärung die Sanktion gebet. Möge
dieser Tag eine günstige Vorbedeutung für die grossen

Schiksale unsers Vaterlandes kenn! Möge er in den
Söhnen des Vaterlandes wieder jenes Hànseucr cnt-
flammen, das zu? Erhaltung desselben so doch und
dringend nothwendig ist! Möge dcr Tag jenen Hasi gegen
den östreichisch?» Namen neu beleben, den nur die

Agenten der Coalition, die Feinde der Gleichheit, und
fcigherziac Menschen, betrogen oder unvorsichtig, schänd-

lichcr Weist zu schwächen suchen, ein Haß aber dcr
allein eure Vorväter verewigte, und der auch heu: zu

Tage wieder allein unsere Krieg-r verewigen kann, und
nut denselben ancb euch Bürger Gcsezjcber,. und die

Nation, deren Stellvertreter ihr seyd.
Republikanischer Gruß.

Dcr Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M o u s s o n.

5Die Fortsetzung folgt.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitglieder« der gefttgebende» Räthe der helvetische» Republik.

Band III. XI.VIII.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 9. April.

(Fortsetzung.)
Guter sagt: die Freude über diese Bothschaft

läßtmich nicht viel sprechen. Es ist ein herzerhebender
Gedanke fur uns, Gesezgeber Helvetiens, daß eine

Nation die ihre Telle in den Personen eines Adamo
undChaldar hatte, deren Freibeitssonne zuerst in
den heiligen Hainen son Trans, Anno 1424 aufgieng
und die sich nachher zu Vazerol, Anav 1471. durch
einen feierlichen Schwur unter sich verbündete, ohne
daß sie je das Glut sich hatte erwerben können, ein

Bundesglied der alien Schweiz zu werden — nun in
den Bruderbund des neuen Helveticas aufgenommen

;n werden verlangt. Ohne meine Gefühle über diese

frohe Nachricht weiters auszudrücken, sage ich nur
noch: "Freie Menschen sind Brüder,» und ich
verlange die Einverleibung Bündtens in unfte Repub-
lik durch altgemeinen Deifalkznruf. Emmnchjg wird
dieser Antrag mit Bcifalkgcklarfch angeuommem

Jomini im Namen der wegen den italienischen
Rotarien niederqescztcn Commission, wünscht daß der
ihr übergebne Gegenstand nicht abgesondert, sondern
mil der Bestimmung über die Notarien überhaupt be-
handelt werde. Dieser Antrag wird einmüchjg ange--
ûommen.

Senat, 9. April)
Präsident: Fornerod.

Der Beschließ wird verlesen, und sogleich anqenom-
men, welcher erklärt, der Regienmgsstatthalker, der
Generalinspettor, die öffentlichen Gewalten, und die

Miliz des Kantons Zürich, haben sich um das Vater-
land wohl verdient gemache.

Eben so wird der Beschluß angenommen, weicher
das Vv!lzi:buiig»dircktorium einladet, die unglüklicheu
Bewohner des abgcbramstm Fleckens Altdorf nach allen
Kräften m untcrstü-zen, und denft.de» die Mittel an
die Hand zu geben, ihre abgebrannten Wohnungen

Lnzern, den 17. April 1799. (28. Germ. VII.)

sobald möglich wieder zu erbauen, auch durch Bauver-
ständige tieft Bauten so anordnen zu lassen, daß bet
einem zukünftigen Unglük der Schade nicht mehr so'
allgemein werden könne.

Ein Beschluß wird verlesen und angenommen, der
dem Direktorium die Summe von «ooo Fr. für seine

Kanzlei bewilligt.
Ebenso derjenige, der das Direktorium dringend

einladet, die schwierigsten und zwekmäßigsten Maß--
regeln zu treffen, mittelst welchen die an den Gremea
stehenden helvetischen Truppen mit hinlänglichen Le-'
bcnsmittein versehen, und den Grcnzkantonen Weg ge,
öffnet, und gezeigt werde, wo sie ihre Lcbensbcdürf»-
nisse in billigen Preisen beziehen könne».

Der Beschluß betreffend die Unfähigkeit der Re-
präsentanten andere Stellen anzunehmen, wird an eine
aus den B. Zäslin, Rahn und Stokmann be«

stehende Commission gewiesen, die Morgen berichten soll.
Ein an den Senat gerichteter Brief des B. Hei-

ldegger von Zürich, Vaters des Untcrftcretärs vom
Senat, wird verlesen, in welchem er seine Freude über
den patriotischen Eifer seines Sohnes, der zur Berthe«-
digung des Vaterlands nach den Grenzen eilte, und
seinen Wunsch bezeugt, daß dessen Abwesenheit nicht
über die Zeit der Gefahr hinaus daurcn möge.

Der Beschluß wird zum stemmst verlesen, der von
den Rechten der Gläubiger gegen verhaftete Schuldner
handelt.

Zäslin verlangt eine Commission, die beschlossen

wird; sie besteht aus den B. Usteri, Müller und
Gcnbard, »md soll in 2 Tagen berichten.

Meyer v. Arau berichtet im Namen einer Com-
mission über den Beschluß der den V rkauf verschiede-
ner Zehendscheunen des Spitals zu Luzern verordnet.
Die Commission räth zur Annahme, indem durch die
öffentliche Versteigerung dafür gesorgt wird, daß die
Gebäude von denen die Rede ist, nicht können unter
dem Preis verkauft werden.

Craner stimmt zur ungesäumten Annahme,^ da
das Hosoital des Werths dieser ihm nun unnütze»
Gebäude bedarf. Der Beschluß wird angenommen.



ZäSlin berichtet im Namen dcr Majorität, der
mit dcm Beschluß über die Schrcibtaren dci Ausstrt -
gung von 5î'auscn und Täuschen beauftragten Commis-
son; er räth zur Annahme.

Mittel holz er, der die Minorität der Commis-
sion ausmacht, räth zur Verwerfung. (Wir werden
beide Gutachten bet dcr Discussion liefern, t

Die Berichte werden für Z Tage auf den Kanzlei-
tisch gelegt.

Duc verlangt für Si griffen der unpäßlich ist,
Urlaub fur i. Monat um nach Haust reifen zu können,
er wird sich dcm Gest;, das für die Zeit der Abwe-
fenhcit den Gehalt abzieht, unterwerfen. Der Urlaub
wird ertheilt.

Dolder trägt darauf.an der Senat möchte 2

oder 3 seiner Mitglieder nach Altdorf senden, um sich

durch den Augenschein zu belehren, wie auf die zwek-
mäßigste Weife, die von den meisten Mitgliedern des

Senats, (die noch mangelnden, werben hoffentlich
nachfolgen) für die unglüklichen Brandbcfchädigrcn
zusammengelegte Steuer, die sich bereits auf sou Lstr.
delänft, verwandt werden könne.

Era»er findet, der Antrag mache Dsldern Ehre,
aber er sey dennoch nicht in der Ordnung ; man soll

dafür sorgen, daß die Beiträge den Hüifbedürftigen
sobald möglich zukommen, und alles weitere dcr Re-
gicrung überlassen. Er verlangt Tagesordnung.

Lütht v. Sol. Was wir thaten, haben w r nicht
als Senat sondern als Individuen gethan; der Senat
kann allo auch nichts hierüber verfügen; Doldcr hat
am Ende wohl seine» Antrag mehr gemacht, um die

Mitglieder, die noch keinen Beitrag gaben, oder sich

wutuch erklärt haben, nichts geben zu wollen, zu be-

wegen, dem Beispiele aller übrigen zu folgen.
Kubli verlangt gerade aus diesem Grund, nicht

Tagesordnung sondern Vertagung des Antrags, in
Hofnung, daß nun gewiß auch die bisher säumenden

nachfolgen werden ; auch der grosse Rath unser Beispiel
nachahmen oder übertreffen wird.

M uret : Doldcrö Verlangen ist sehr gut gemeint,
aber uuregelmäßig; dagegen können einige Mit-
glieder die vorgefchlagne Reife für sich und ohne Auftrag
des Senats übernehmen.

Mau geht zur Tagesordnung.
M ever v. Ara» uu Namen dcr Saaliufpektorcn

legt ein Gutachten über die Art wie das Gest; wegen
Nichtbezahlung der abwesenden Repräsentanten voltzo-

gen werden könne, und über die Vcrthcilung der Ge-

schäste dcr Saaiinfpekloren vor, welches für 4 Tage

auf den Kanzleitifch gelegt wird.

(Abends 4 Uhr.)

Die Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums über

pje Vereinigung Bimbleuö mir Hclvetien, und der

Beschluß, welcher dcr bündnerifchen Erklärung über
die Vereinigung Graubündtens mit der helvetische»
Republik die Sanktion gibt — werden verlesen.

Lautes Beifallklatschen und Ruf zur Annahme.
Kubli verlangt und crpalt das Wort. Er freut

sich auch, so guc als die Kiatfcher, über das für Heb
oelieu so wichtige und glükliche Ercigniß; aber er hatte
gewünscht, aus der Bothschaft za sehen, daß das Di-
rektorium der funkischen Republik, deren Krieger Bund?
ten erobert und befreit haben, dieser Vereinigung best
pflichte.

Lüthi v. Sol. begreift nicht, wie der patriotische
Kubli den Enthusiasm der Versammlung durch eine
lalte Deliberation stören will; seine Einwendung ist
chue allen Grund; ist nicht schon zur Zeit der Annahme
der Eonstitutivn, Bündtcn auf Frankreichs Verfugen
zur Vereinigung mit Hclvetien eingeladen worden?
Haben nicht seicher Frankreichs Agenten, und vor fest
nein ^.mmarfch der Gen. Massena, dieses Verlangen
ausdcüklich wiederholt? Um Kublis Fehler wieder gut
zu mache», verlangt er den Druk der Bothschaft des
VollzwhuagsdirektormmS zu 5000 Exemplaren.

Kubli erklärt, daß er weit entfernt, kalt zu seyn,
auch keine Kälte in die Deliberation habe bringen
wollen, und durch Lulhis Antwort befriedigt sey.

Usteri: Euer lancer Beifallzuruf hat bereits den
Beschluß angenommen; darüber also kein Wort mehr,
und eben so wenig über Kubli's Bemerkung, da er ftlbst
sie zurükgenommcn hat. Aber ich habe über die ver-
lelene'Bochschaftjwei Bemerkungen zu machen: erstens
glande ich, hatte das Direktorium uns die Akte und
oje Zuschrift mittheilen sollen, durch welche die provst.
sorijche Regierung Graubündtens, dein Wunsch ihres
Volkes gemäß die Vereinigung mit Hclvetien verlangt;
um dem Wunlch des dündmerisch en Volkes zu entsprechen,
müssen w»r denselben auch vor Augen haben. Obgleich
ich aijo den Beschluß für angenommen ansehe, so

trage ich nichtsdestoweniger darauf an, das Direkto-
rium einzuladen, uns dasRevisionsverlangen Verbünde
nerischcn Regierung mitzutheilen. — Meine zweite Be-
mcrkung bezieht sich aus den Schluß dcr Bothschaft;
es wird darum gesagt: „ der Haß gegen Oestreich
hatte allein unsere Lorvater verewigt; und er wäre
auch heut zu Tag wieder allein im Stand, unsere Krie-
gcr, und mit ihnen die helvetische Nation zu verewigen."
Ich bin keineswegs dieser Meynung, daß Haß allein
vermögend sey, unsere Krieger zu'hoher Thatkraft zu
beseelen und die Nation zu verewigen ; ich glaube viel-
mehr, dcr Freiheit heilige Liebe und dcr Enthusiasm für
die grosse Sache der Menschheit, soll unsere Helden
schaffen, und diese sollen wir in ihnen zu belebe» bemüht
seyn. — Auch Oesterreichs Völker sind für die Freiheit
geschaffen, auch ihnen wird der Freiheit Sonne ausgehn ;
kcin Haß verewigte unsere Vorväter; kein Haß soll die
neuen Helvetier verewigen.



La stech ere findet, da es um die Sanktion einer
so ungemcin wichtigen Sache zu thun seye, könne man
unmöglich ohne den Wunsch des bündnerischen Volkes
vor Augen zu haben, diese Sanktion ertheilen; — er
ist der erzwungenen Vereinigungen überdrüssig, und wird
seine Stimme zu dem Beschluß nicht geben, bis er den
in seinen Uroersammlungen ausgedrükten Willen des
bündnerischen Volkes vor sich hat. Er verlangt, daß
diese Akte auf der Stelle und vor Annahme des Be-
schlusses vom Direktorium verlangt werde.

Schw aller behauptet, die Annahme des Be-
schlusses sey bereits geschehen; er verlangt Tagesord-
iiuug über Laflechere's Antrag. Muret stimmt mit
Freuden zur Annahme, aber auch dazu, daß das Schrei-
den der provisorischen Regi rung Vundtens vom Direk-
torium verlangt werde. Erauer verlangt Tagesord-
nung über alle diese Antrage. Usteri's Antrag wird
angenommen.

Fuchs spricht nun gegen Lüthi's verlangten Druk
der Bsthschast, der Senat,, meint er, habe dazu die

Initiative nicht. Bodmer glaubt, man sehe hier ja
Zeichen und Wunder, man soll also auch glaubig seyn,
und Zutrauen in's Direktorium haben. — Man g ht zur
Tagesordnung über den verlangten Druk der Both-
schast.

Grosser Rath, 10. April.
Präsident: Des! oes.

B. Grojean von NenS wünscht a-s Vater eines

unchllchcn Kindes anerkennt zu werden, laut einer schon

lauge eingegebenen Bittschrift. Cartier fodcrt Unter
suchnng durch eine Commission. Perighe fodcrt Ta-
gesordnung. Escher erinnert sich noch, daß bei Vcr-
Icsung der erste» Bittschrift unsere recytsgeichrttn Mit-
glieccr uns bewiesen, daß die vache richterlich sey; auch
ist er nun ebenfalls dieser Meynung ; denn entweder macht
der Bittsteller allein auf dieses Vaterrecht Anspruch,
oder er hat Concurrente», in welchem lcztern Fall offen-
bar nicht die geftzgrbende, sondern lie riebtcmche Ge-
walt entscheiden soll: daher müssen >vir auf die Nichier-
Uchkcir der Sache begründet zur Taqeeordüung gehen.
Dieser iczte Antrag wird eng nonv e

Cartier im Namen einer Cemimfw-» legt ein
Gutachten über die Waidrechte vor, welches für 6 Tage
auf den Kanz cytidch gelegt wird.

Der Bürger Direktor Glaire übersendet folgen-
den Brief:

Bürger Gesezgeber!
Sie haben die Bitte die ich an Sie tbat, mir

einen Urlaub zu gewähren, mittels dessen ich im Leman
die Wiederherstellung meiiicr Gesundheit, dje seil bald
3 Wochen ungcmein gelitten hat, suchen kuvnte, nicht
mit Ihrer gewohnte»: Güte btantworlett Gewiß haben

Sie die Nothwendigkeit meiner Entfernung nicht einge-
sehen; sie ist dringend, und das Zeugniß der Aerzte
kann solches bestätigen. B. Gesezgeber! geruhen sie mir
den Posten anzuweisen, an dem ich mein Leben auf
eine für Sie und für mein Vaterland nüzliche Weis«
aufopfern kann; nie wird der Gedanke, denselben zu
verlassen, in mir aufsteigen. Aber ohne allen Nutzen
für die öffentliche Sache, auf einem Schmerzcnlagec
dahinschmachten; dieses Schiksal wollten sie mir nicht
aufbewahren? Zutrauensvoll wende ich ich mich deß-
nahen unmittelbar an Sie, und wiederhole Ihnen meine
Bitte um einen Urlaub; oder glauben Sie —was meine
innigste Ueberzeugung ist — es sey den Umstanden an-
gemessener, niir einen Nachfolger zu geben, so lege ich
hiemrt feierlich meine Entlassung in ihre Hände.

Empfangen Sie gütigst die Zusicherung meiner
aufrichtigen und hochachtungsvollen Ergebenheit.

Glaire.
Escher sagt, es ist wahrlich nicht Mangel air

Güte oder Mitleiden daß die Versammlung vorgestern
dieses Begehren abschlug, sondern tiefes Gefühl war
es, daß dieser Bürger in dem gegenwärtigen Augen-
blik von der grösien Wichtigkeit im Direktorium für
die Republik sey; dieß war der Grund, der die Ver-
sammlung zu ihrem Schluß bewog, allein da wir uns
seitdem haben versichern können, daß Glaire so krank ist,
daß ihm nurRuhe und anhaltend gebrauchte Mittel seine
Gesundheit wieder geben können, so Ware es grausam
seiner Bitte nicht zu entsprechen, und ich trage also
bestimmt harauf an, ihn» so lange Urlaub zu geben
als er denselben bedarf, in der sichern Ueberzeugung,
daß er sogleich wieder zur Erfüllung seiner Wicht sich

einstellen wird, wann es ihm seine Gesundheit gestattet.
Gmür folgt, weil er überzeugt ist, daß wir durch

einen neuen Abschlag nur die ganzliche Entfernung
dieses vorweflichen Manns bewirken würden. Graf
ist noch gleicher Meinung, daß wir nicht aus Privat-
rüksichttn handeln, sondern nur auf die Republik sehen

sollen; da nun diese in dem gegenwartigen Augentlik
aller ihrer Direktoren bedarf, so will er auch jezt wieder
dieses Begehre» abschlagen.

Sceretan sagt, dje Gesetze der Nothwendigkeit
gehen über alles, und da es gewiß ist, daß Glaire
so krank ist, so ware es eben so ungereimt als grausam
ihm nicht diejenige Erholung zulassen zu wollen, die
seine Umstände bedürfen; schlagen wir diese Bitte ab,
so werden wir dadurch veranlassen, daß er seine Di-
mission giebt und also ein so wichtiger Mann aus dem
Direktorium geflossen wird, welches doch unser Wunsch
nicht seyn kann; ich stimme also zur Gestaltung des
begehrten Urlaubs.

Su ter ist überzeugt, daß nur Liebe fürs Vater-
land uns iezthin bei unserm Abschlag leitete; allem

wann Glaire so krank ist wie Escher sagt, so wäre ei



grausam ihn noch hier behalten ju wollen, und daher
stimmt er Escher» bei, giebt aber zu bedenken ob es

gut ist in diesem Zeitpunkt nur 4 Mitglieder im Direkt
tcrium zu haben. Zimmer mann stimmt Secretan
bei und denkt, man werde nicht einen provisorischen
Direktor ernennen, und noch weniger Glaire zwingen
wollen seine Entlassung zunehmen, wodurch die Regie-
rung der ausgezeichneten Kenntnisse dieses Mannes
auf immer beraubt würde. Der Urlaub wird gestattet.

Nuce sagt, es ist wieder die Constitution nur
4 Direktoren zu haben und sie können nicht berathschlag
gen. Erlach er sagt: auch Reubel der Direktor der
grossen Ration, habe Urlaub erhalten und doch sey de-
liberirt worden. Carrard denkt, es sey nicht wider
die Constitution, daß ein Direktor krank werde, und
da wir Legrand auch mehrere Urlaube ertheilten, so

könne nicht weiters in diesen Gegenstand eingetreten
werden. Zimmermann untcrstüzt Carrards Meinung.
Erlach er fodcrt Tagesordnung, welche verworfen
wird. Secretan bemerkt, daß Nuce keinen bestimm-
ten Antrag gemacht hat, und man also auch nicht
sich über einen solchen berathen kann. Euter fodcrt
daß man abstimme ob man bei dem genominnen
Schluß ble ben wolle oder nicht. Der Präsident er
klärt, daß er nichts ins Mehr setze, weil kein bestimm-
ter Antrag schriftlich vorgelegt wurde. Nuce erklart,
daß er seinen Antrag nicht schriftlich machen werde,
aber dagegen auf seiner Bemerkung beharre, daß vier
Direktoren nicht deliberiren können.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verlc-
sen und in Berathung genommen:

Bürger Gesezgcber!
Nachdeme euere Commission von unserem Direkt

torium den Bericht durch beiliegendes Message erhalten
hat, worinn es sich, deutlich zeigt, daß wenn das ge-
meldte Gut von Salaz verkaust würde, es wenigstens
Liv. 460. jährlich mehr abtragen würde, als es bisdahin
pachtweise abgetragen hat, so rathet eure Commission
euch folgendes an:

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß alle Klostergüter als National-

güttt erklärt sind;
In Erwägung, daß die Klostergeistlichen vom

Staat sollen erhalten werden,
Hat der grosse Ralh beschlossen:

1. Das Vollziehungsdirektorium ist bevollmächtigt
das Nationalgnt zu Salaz nach vorhergegangener mo-
tätlicher Bekanntmachung auf öffentlicher Steigerung
zu verkaufen.

s. Die von diesem Verkauf herrührenden Summen,
sollen entweder auf den gleichen Gütern oder anders-

wo an Zins gelegt, und zum Unterhalt der Geistlichen
dieses Klosters angewandt werden.-

^ - -

Cartier will noch beifügen, daß dieser Verkauf
durch eine Versteigerung nach monatlicher Bekannt«
machung geschehen soll. Perighe will, daß di«
Vcrkaufsumme noch 10 Jahr ans dem Gut selbst v«r-
sichert liegen bleibe, weil er nie zugeben will, daß
Klostergüter vor ihrem gänzlichen Erlöschen veräußert
werden. Custor stimmt Cartier bei. Bille ter wun-
dert sich über dieses Gutachten, weil es einem frühern
Beschluß zuwider ist. Lacoste widersezt sich dem
Verkauf dieses schönen Nationalguts. Jacquier
folgt Lacoste. Akermann vereinigt sich mit Cartiers
Antrag. Preux wünscht einen Beisaz§, durch den
die Armen von St. Maurizen, welche diese Abtei er-
nährte, für diese Unterstützung gesichert werden. An-
verwerth ist Cartiers M'inung, und findet jede«
Beisaz überflüssig. Das Gutachten wird mit Cartiers
Antrag angenommen.

Secretan sagt, man hat lezter Tage eine Pro-
klamation an das helvetische Volk in deutscher Sprache
beschlossen, hier fallt mir ein Aufruf an die Söhn«
des Vaterlandes auf, dessen Verfasser ich nicht kenne,
für den ich aber unbekannt Ehrenmeldung fodere.

Dics.r Aufruf wird verlesen. Bill et er fordert
Uebcrsctzung und Bekanntmachung dieses Aufrufs in
deutscher Sprache. Die ehrenvolle Meldung wird
erklärt. — Billeter beharret auf seinem Antrag.
Weber denkt, alles habe sein Ziel, und daher wünscht
er, baß wir nun zu andrrn Geschäften übergehen.
Custor und Schlumps fordern Uebersetzung ins
Deutsche. Dieser Antrag wird angenommen.

Kysendörfer, im Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten bor, über welches Dring-
lichtest erklärt, und solches einmüthig angenommen wird :

An den Senat.
Der grosse Rath, nachdem er die Bothschaft des

Vollzichungsdirekloriums vom 4. Merz, über die in
den Cantonen Helvetiens noch bestehende Verschie-
denhcit der Collokationsgesetzen und Gebräuchen in
Fallimentsfällen, in Berathung gezogen,

In Erwägung, daß die Constitution die Grenzen
zwischen den Cantonen aufgehoben, die Republik in
ein unzerrheilbares Ganzes umgeschaffen, die besondern
örtlichen Bürgerrechte in das allgemeine Schweizer-
Bürgerrecht aufgelöst, und hiemit alle Cantons- oder
Ortsvorrechte abHeschaft, um die vollkommene Gleich»
heit der Rechte fur die Allgemeinheit der Bürger her-
zustellen,

hat nach erklärter Dringlichkeit beschlossen:

Alle Bürger Helvetiens sollen bei Geldstagen nach
dem Recht ihrer Schuidtiteln collocirt werden, ohne
fernern Unterschied, ob sie im Hinron oder im Ort,
wo der GeldStag verführt wird, angesessen sind oder
nicht.



Anverwertb, im Namen einer Commission,
legt folgende Fortsetzung des Friedensrichter-Eulach,
tttts vor:

Von den Friedensgerichten.
Erster Abschnitt.

Bildung des Friedensgerichtes.

S S2. Der Friedensrichter entscheidet in allen den-
jenigen Sachen, welche in seiner Competenz liegen,
gemeinschaftlich mit s Schiedsrichtern, summarisch und
ohne Appellation.

53- Die Wahl dieser Schiedsrichter »st folgende:
Der Friedensrichter schlägt den Parlheien 6 unpar,
tdeiische, stimmfähige Bürger vor, von denen jede
Parthei 2 ausschließt, die 2 übriggebliebenen sind dann
die erwählten Schiedsrichter.

54. Wann die Partheien gegen diese vorgefchlage-
nen Schiedsrichter Einwendungen zu machen hätten,
so muß der Friedensrichter ihnen 6 andere vorschlagen,
aus welchen dann nach dem vorhergehenden § die
Wahl der 2 Schiedsrichter geschehen muß.

55- Wäre der Friedensrichter krank, abwesend,
oder mit der einten oder andern Parthie zu nahe anver-
wandt, oder anderer Ursachen halber von der einten
oder andern Parthei in einzelnen Fällen ausgeschlossen,
so trittet für einen solchen Fall der Präsident der Mm
niz-palität an feine Stelle, und wenn etwann er selbst
d.r eben angeführten Ursachen wegen sie für diesen
Fall nicht verschen könnte, so wäre der zunächst nach
ihm gewählte Munizipalbeamtete für einen solchen Fall
schuldig, das Amt des Friedensrichters zu übernehmen.

Z w eiler Abschnitt.
Competenz des Fciedensgerichts.

§ 56, Das Friedensgericht spricht endlich, und
ohne Appellation ab:

1) Ueber alle bürgerlichen Streitigkeiten, deren Ge-
genstand die Summe oder den Werth von Z2
Schweizerfranken nicht übersteigt,

2) Ueber alle Rauffereien und Thätlichkeiten, die
-,) keine Criminalklage nach sich ziehen;
d) keine Entschädniß zur Folge haben, die die

Summe von 32 Franken übersteigt; und
c) endlich in Beziehung auf die Strafe, die

nach dem hienach stehende« vierten Artikel
nicht ausserhalb der Competenz des Friedens-
ricvtcrs liegen.

3) Ueber alle Zänkereien Verachtungsreben und
Schimpfwörter, die keine Beschuldigungen eines
Verbrechens ausmachen.

4) Ueber alle kleinen Frevel, auf welche einerseits
das Geftz entweder keine höhere Busse als von 4
Schweizerfranken, uud bei denen anderseits die

Entschädigung des Beleidigte« sich nicht höher
als auf zs Schweizerfranken belauft.
57- Wann über die Competenz ein Zweifel waltet,

so soll das Friedensgericht sogleich bei der ersten Ere
scheinung die vorläufige Frage unterscheiden, ob die
Sache unter seiner Competenz sey, oder nicht.

58. Jede Parthei hat das Recht, diese Urtheil vor
das Distriktgericht zu ziehen.

5Y. Sie muß die Appellation auf der Stelle, nnd
sogleich nach ausgesprochenem Urtheil erklären.

60. Sie muß sich innert 14 Tagen beim Präst,
dent des Distriktgerichts um Bestimmung des Rechts,
Tags melden, nach Verlauf der 14 Tagen soll keine
Appellation mehr angenommen werden.

61. Hat das Distriktgericht die Sache an das
Friebensgericht zurükgewiesen, so muß der Kläger an
dem nächsten Friedensgericht die Sache vortragen.

62 Das Friedensgericht darf sowohl in Sachen,
die in seiner Competent sind, als in jenen, die ausser
derselben sind, einen schiedsrichterlichen Spruch aus,
fällen, wenn die Partheien sich ausorüklich erklärt ha,
ben, sich an denselben ohne Appellation zu halten.

Dritter Abschnitt.
Form der Vorladung vor das Friedensgericht.

§ 6z. Die Vorladung geschieht wie jene vor de«
Friedensrichter.

64. Wenn eine Parthei auf den ihr angesezte»
Tag ausbleibt, so fällt das Friedensgericht gegen die«
selbe ein Contumazurtheil aus, welches nach Inhalt
des § 29 dem ausgebliebenen Theil kund gemacht wird.

65. Dieses Urtheil kann nur aus Grund der obe»
im § 24 dieses Gesetzes bestimmten, rechtmässlgen Ent?
schuldigungsgründen des Ausbleibens von dem Frie,
densgericbt aufgehoben werden.

66. Die Weiterziehung einer Aufhebung eines sol,
chen, per Contumaz ergangenen Urtheils, ist in den
oben bestimmten Fällen gestattet.

Vierter Abschnitt.
Verfahren des Friedensgerichts.

K 67. Vor dem Friedensgericht so'll sich keine P«,
thei eines Beistands oder Advokaten bedienen.

63. Niemand soll einen Advokaten oder irgend
eine Person, die sich mit Verfertigung von Rechts,
schriften, oder mit Verbeiständigung vor dem Cantons«
oder Distriktgericht abgià, in ihrem Namen vor das
Friedensgericht bevollmächtigen.

69. Vor dem Friedensgericht hat kein anders als
ein blos mündliches Verfahren statt; jedoch sollen die
Partheien die zum Beweis ihrer Sache dienende schritt,
lichen Instrumente «örweisen mögen.



?o Der Schreibe? des Friedensgerichts nimmt
b!- mündlichen Klagen und Antworten der Partheien
zu Protokoll.

?l. Wann eine Streitsache durch Zeugen bewiese»
werden soll. so beruft der Friedensrichter dieselben
durch einen Erscheinungsbefehl vor das Friedcnsgericht.

72. Em ausserhalb des Bezirks wohnender Zeuge
wird ans die nämliche Weise vordcrnfen, wie eine aus
sêrhalb desselben sich aushaltend« Parlbei.

Das Verhör der Zeugen geschieht mündlich.
74. Der prasidirenbe Friedensrichter befragt einen

Zeugen nach dem andern, über die streitige Sache,
7Z. Während dem Verhör eines Zeugen müssen

die übrige» Zeugen abtreten.
76. Die Aussagen der Zeugen werden von dem

Schr-iber zu Protokoll genommen.
77. Die Friedensrichter, und jede der streitenden

Partheien haben das Recht, den Zeugen Fragen vorzw
legen, die auf die nähere Bestimmung des durch den
Beweis auszumittelnden Factums Bezug haben.

7«. Wann sich die Zeugen in ihren Aussagen wi
versprechen, so kann sie das Fncdcnsgenchl darüber
konfrontieren.

79. Jeder Zeuge ist schuldig die Wahrheit seiner
Aussage ans Begehren der eint oder andern Parthei
durch eidliche Beschwörung in allen denjenigen Fällen zu

bekräftigen, in denen die Cwiigefttze einen Eid gestatten.
«». Das Friedcnsgericht sezt den Zeugen bei ihrer

Erscheinung sogleich das Taggeld fest.
> «r. Den Zeugen soll das Taggeld nach Maaßstab
ihrer Ver,änmniß und ihrer Entfernung bestimmt
werden.

8 2. Wenn der Beweis ans Lokalverhältniß beruht,
so begiebt sich das Fricdensgericht zur Einnahme des

Augenscheins auf Ort und Stelle.
»s. Wenn der Beweis zugleich von Lokalverhält-

niß und Zeugen abhängt, so sollen die Zeugen
ans dem streitigen Ort selbst bei Einnahme des Au-

'gcuscheins verhört werden.
v4. Alle Vorfragen sollen ivic die Hauptfrage auf

gleiche Art entschiedeu werten.
«s. Die Urtheile des Friedcnsgerichts werden ra

Tag nach ihrer Ausfüllung vollzogen.
«6. Ueber die Urtheile der Friedensgerichte kann

in den durch den § ss. der Constitution bestimmten
Fällen die Cassation vor dem obern Gerichtshof nach,
gesucht werden.

87. Die Cassation muß auf der Stelle gefordert
werden.

Fünfter Abschnitt.
Entschädniß der Friedensrichter.

s«. Die Friedensrichter und die Friedensgcrichtc
beziehe,. von dem Staat keine Entschädniß / .sondern

sollen von den Partheien entschädigt werden, nach
folgenden Regeln.

89. Wann eine Streitigkeit vor den Friedcnsrich-
ter allein kömmt, und derselbe noch denen in diesem
Gesc; vorgeschriebenen Regeln seinen Amtspflichten cm
Genüge geleistet, wann er die Streitsache gütlich bc-

richtige« können, bezahlt jede der Partheien 3 Bz.
90. Ist eine Streitsache gütlich berichtigt, und

verlangen die Partheien einen schriftlichen Auszug des

Protokolls, bezahlt jede Parthci, die solches verlangt,
nebst der Stempclgcbühr, 4 Bz.

9t. Ist die Streitsache nicht gütlich berichtigt,
so soll der Friedensrichter den Partheien nach z 35.
eine schriftliche Weisung an den competierlichen Richter
geben, wovon nichts bezahlt wird, al» daö Stempel-
papier.

Sechster Abschnitt.
Kosten vor dem Fricdensgericht.

92. Wenn eine Streitsache, nach der in diesem
Gescz bcschricbnen vorhwgegangnen Untersuchung vor
das Fricdensgericht gebracht w.rden muß, bezahlt jede
der Partheien in das Gericht e> Bz., dem «Schreiber
2 Bz., und déni Weidel t Bz.

93. Wenn auf Begehren der Partheien, oder wenn
die Umstände es erfordern, daß sich das Friedcnsgericht
außerordentlich besammlcn muß, bezahlt dcrienige, der
das Gericht verlangt, in da? Gericht 4s Bz., dem
Schreiber 8 Bz., und dem Weide! 4 B>.

94. Zu Besammlung eines ansscvo: deutlichen Gc-
richts laßt der Friedensrichter desjenigen Bezirks, da
das Gericht gehalten werten muß, durch seinen Wer-
del die übrigen Friedens, ichler einladen, wo dcnscl-
ben für seine Mühe per Stund 2 Bz. bezahlt werten
soll.

9s. Wann über eine Streitsache die vor dem or-
deutlichen Fricdensgericht vorgetragen wird, zugleich ns
Augenschein eingenommen werten muß, so wird d. s

doppelt nach § 92. bezahlt.
96. Hingegen für einen bei einem extra Friedens-

gcricht vorgctragnen -oder cingcnvmmncn Augenftlzem
wild a sscr dem in 93. enthaltenen Entschädniß
nichts welters bezahlt.

97. Für eine Copie oder Auszug ans dem Proto-
koll soll dem Schreiber 4 Bz. bezahlt werden.

§ Z6. Schlumps sagt : 32 Franken sind schon ein«
beträchtliche Summe für den armen Landmaan, u d
da die Friedensrichter im Anfang nicht sehr gross«
Kenntnisse haben werden, so begehre ich, daß die
Vollmacht der Friedensrichter nicht 16 Franken über,
steigen dürfe. Ackermann nntcrstüzt diesen An rag.
Anderwerth bemerkt, daß durch stärkere Vollmacht
der Frttdcnsrichter die Prozess; vermindert werden;
«r begehrt also Aimahm« d«S t. K dieses Abschnitts.



Cnstor vertheidigt ouch das Gutachten, als die Pro-
zeß Unkosten vermindernd, und also dem Armen vor-
theilhaft.
x Jacquier will die Vollmacht der Friedensrich
ter auf 40 Franken erhöhen. Sceretau stimmt für
das Gutachten/ indem er in den Friedensrichtern eine

Art Schiedsrichtern sieht, und in kleinen Prozessen
die Kosten sonst sehr leicht die Sache selbst übertreffen.
Der erste Theil dieses § wird unverändert angenommen

Pellegrini will nicht zugeben, daß bestimmte
Vergebungen durch die Friedensrichter entschieden wer
den. An der werth gesteht, daß der Ansdruk Ran
bercien hier nicht zvekmassig sey, und will daher klei-
ne Sch'aghändel in diesem zweiten Theil des ersten §

b.st-r. neu. Carrard bemerkt, daß es eigentlich Rauf
fernen he-sscn sollte, und daß die Commission

^
aus

Irrung Räubereien aus dem ersten Gutachten über,

tragen; er fordert also Annahme des §, unter Vor
behalt von Abfassungs. Verbesserung. Dieser Antrag
Wird angenommen.

Carrard bemerkt über den dritten Theil dieses

§, daß auch bloße Schimpfwort- oft zn den wichtig-
sten Streitigkeiten über Ehre Anlaß geben können,
und daß esIebr schwierig ist, in Rüksicht des Grades
der Beschimpfung, einen bestimmten Unterschied zu
mache», wovon die eine Gattung dem Friedensrich-
ter, die andere dem Distriktsgericht zur Entscheidung
zukomme; er will daher den § ganz weglassen. Se-
cretan sieht auch den § für unausführbar an, denn
obgleich alle Bürger gl ichen Rechtens sind, so sind
sie es doch nicht in Rüksicht auf Empfindlichkeit, und
ein General kann sich unmöglich mit derjenigen Eh-
renrettukg begnügen, welche einen Bauer befriedigt;
daher will er nur die Vergleichung über Beschimpfn»-
gen den Friedensrichtern überlassen. Anberwerth
bemerkt, daß, wenn hierüber nichts bestimmt würde,
alle Scheltworte zu Prozessen vor den Distriktsgerich-
ten Anlaß gebe», er beharret also auf dem Gutachten,
in so fern mau nicht gesezlich festsetzen will, daß die
Schelrunqen der Ehre eines Bürgers nie nachthcilig
werden sollen. Custor will Scheltungen, auf de-

nen der Fehlende nicht beharret, dem Friedensrich-
ter, die beharrlichen Scheltungen aber den Distrikts
gerichten zuweisen. Sch lumps denkt, bei Scheltun-
gen sey kurze Beendigung das Zwekmässigste; und da
wir mehr Baurcn als Generale in Heivctien haben,
so wäre es nicht gut, wann um dieser wenigen Gene-
rale willen, alle Bauern um blosser Scheltungen wil-
len weitläufigeProzcsse haben müßten. Pellegrini
Will die realen Beschimpfungen den Friedensrichtern,
dre personalen aber den Distrìkisgerichten überweisen.
Carrard denkt, die Commission könne nie gewollt
haben, alle Verlamndungen den Friedensrichtern zur
Entscheidung übergeben, weil die Ehre das oberste
Gut ist, uno also der Friedensrichter zum wichtigsten
Richter gemacht würde, welches durchaus nicht statt
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haben darf; er beharret also auf seinem ersten Antrag,
und will nichts hierüber bestimmen, bis wir bestimmte
Sittengerichte haben, welche hierzu beauftragt werden
sollen. Se cretan sieht die Wendung, welche diese

Berathung nimmt, für sehr wichtig an, weil sie eine
Entscheidung über eigene moralische Gefühle abzugeben
scheint. Die Versammlung scheint diesen Gegenstand
der Scheltungen leicht behandeln und beendigen zu
wollen, allein es ist hier um die Ehre zu thun, und
um den Werth, den wir glauben, daß das Volk auf
die Ehre der Bürger lege; hier sollen wir bedenken,
daß wir ein Volk von Ehre vorzustellen haben, und
Saß a so der Bürger das Mittel erhalten muß, daS
vas ihm am liebsten ist, sich ganz sichern zu können,
und hierzu wollte man nur die Friedensgerichte brau-
chen? — Nein! niemals werde ich dieses zugeben,
und wann dieses bestimmt würde, würde ich immer
wieder die Rüknahme eines solch»» Beschlusses begeh«

ren; übrigens stimmt er Carrard bei. Marcacci
steht auch die Ehre als das oberste Gut des Men-
schen an; allein, anderseits will er nicht aus blossen
Scheltungen die sckeuslichsten Prozesse entstehen lassen,
daher fodert er Rükweisung an die Commission, und
will nur die Vergleichung an den Friedensrichter weisen.

CDie Fortsetzung folgt).

Anzeige von Opfern fürs Vaterland, eingesandt
au B. Repräsentant Weber in Luzern, für unsre
Vaterlandsvertheidiger unter den t80vo Man«.

(Fortsetzung.)

(S. Republ. B. ill. St. XI,. S. Z-4.)

Zt. Ich liebe auch mein Vaterland, und gebe nach
meinem Vermögen, H. S. 12. Fr.

Z2. Ein gutgesinnter Bürger achter weder much-
williges Gelächter noch elenden Spott, und fährt fort:
ron einem Bürger a'us dem Distrikt Zug; schikt eine»
Grenadiersäbel.

33. I)ars, et clabltur vokiz: Korherr in Münster,
eine goldene Schaumünze auf die Schiacht von Sempach.

z-i. Zu Beschämung al'e deren, so große Salarie»
beziehen, und noch nichts beigetragen haben: von ei-
nem armen Mann. 12 Fr.

35. Bringt ein jeder nach seinem Vermögen dem
Vaterland sein Opfer dar, so ist dasselbe gerettet; von
einem helv. Bürger. r6 Fr.

Z6. Von einem Bürger von Luzern. s Fr.
37. Der gute Wille bewirkt mehr denn alles Gold,

der freiwillige Pfenning aus ächt patriotischen Händen
gedeihet besser, als der erzwungene Sitdcrling; von
einem helvetischen Bürger. 4 Fr.

zs. Vom Bezirksgericht Zsfingen. «4 Fr.
Z9. Von einem Bürger von Arau. «0 Fr.


	Gesezgebung

